
	
	
Einverständniserklärung für Kinder ab 12 Jahren 

Ich/Wir (Vorname, Name) 

 

 

bin/sind Erziehungsberechtigter und/oder Aufsichtspflichtiger nachfolgenden/-er Kindes/-er 
(Vorname, Name, Geburtsdatum): 

 

 

Ich habe das Angebot der Boulderhalle FlensBloc, deren Nutzungsmöglichkeit sowie technische 
Ausstattung und Gegebenheiten eingehend zur Kenntnis genommen. Die mit der Nutzung der 
Boulderhalle FlensBloc verbundenen Risiken sind mir bekannt und können mir auf Wunsch 
eingehend erläutert werden. Die Benutzungsordnung für die Boulderhalle FlensBloc habe ich 
erhalten und zustimmend als Geschäftsgrundlage zur Kenntnis genommen. Ich erkläre, dass 
oben genannte/-s Kind/-er nach Alter, Eigenart und Charakter sowie seinem/ihrem Verständnis 
zur selbständigen Nutzung der Boulderhalle FlensBloc in der Lage ist/sind und die körperlichen 
Voraussetzungen hierfür mitbringt/-bringen sowie über die erforderlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen hinsichtlich der beim Bouldern erforderlichen Kenntnisse verfügt /verfügen. Ich 
versichere, dass das/die Kind/-er mindestens 12 Jahre alt ist/sind. Mir ist bekannt, dass sich das 
Angebot lediglich auf die Zurverfügungstellung der technischen Mittel für die Ausübung des 
Bouldersportes beschränkt und keine Vermittlung der hierzu erforderlichen turnerischen 
Fähigkeiten beinhaltet. Insbesondere werden seitens des Betreibers der Boulderhalle FlensBloc 
keine vertraglichen Aufsichts-, Überwachungs- und Betreuungspflichten über und für das/die 
Kind/-er übernommen. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass oben genannte(s) Kind/-er selbständig und ohne 
Aufsicht in meiner alleinigen Verantwortung als Erziehungsberechtigter/Aufsichtspflichtiger in der 
Boulderhalle FlensBloc bouldern und das weitere Angebot der Boulderhalle FlensBloc nutzen, 
Zeitkarten erwerben und - falls nötig - Material des Ausrüstungsverleihes zu den dortigen 
Bedingungen entleihen und nutzen darf/dürfen. Die Haftung des Betreibers für alle Schäden mit 
Ausnahme der Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit wird 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung 
des Betreibers, eines seiner Erfüllungsgehilfen oder eines gesetzlichen Vertreters beruhen. Ich 
verpflichte mich, diese Erklärung im Original beim erstmaligen Besuch der Boulderhalle 
FlensBloc abzugeben und die mir zur Verfügung gestellte Kopie an der Kasse bei weiteren 
Besuchen vorzulegen und zu veranlassen, dass das/die Kind/-er bei jedem Besuch der 
Boulderhalle FlensBloc bei sich führt. 

Flensburg, den 


